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TOP 2: Bundesratsvorlage zu einem Entwurf eines Gesetzes zur Gestaltung 

des Schienenpersonenfernverkehrs 

- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - 

 

 

Beschluss: 

Der Ministerrat beschließt, den Entwurf eines Gesetzes zur Gestaltung des 

Schienenpersonenfernverkehrs (BR-Drucksache 745/16 (Beschluss) gemeinsam mit 

den Ländern Brandenburg, Bremen, Saarland und Thüringen dem Bundesrat zur 

erneuten Einbringung beim Deutschen Bundestag zuzuleiten. 

 

Erläuterungen: 

Mit der Bahnreform wurde das Ziel verbunden, den Verkehr auf der Schiene zu 

steigern. Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) konnte dieses Ziel nach der 

grundgesetzlichen Verantwortungszuweisung an die Länder erreicht werden. Der 

Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) entwickelte sich dagegen nicht wie nach der 

Bahnreform erwartet. Hier verblieb die Verantwortung beim Bund, der jedoch keine 

Aufgabenträgerschaft übernommen und kein Gesetz erlassen hat, obwohl das 

Grundgesetz ein Gesetz verlangt. Es kam im SPFV weder zu Wettbewerb noch zu 

Mehrverkehr. 

Die zuständigen obersten Landesbehörden haben einen Gesetzentwurf erarbeitet 

und in der Verkehrsministerkonferenz beschlossen, der in groben Zügen die 

Anforderungen beschreibt, die der SPFV zu erfüllen hat. Im Wesentlichen sind dies 

die Bedienung der Oberzentren und ein Integraler Taktfahrplan im Sinne des 

Deutschlandtakts. Dazu soll der Bund die Aufgabenträgerschaft übernehmen und 

unter Beteiligung der Länder einen Fernverkehrsplan erstellen. 

Der Bundesrat hatte auf Antrag von Rheinland-Pfalz und weiteren Ländern bereits 

am 10. Februar 2017 die Einbringung eines entsprechenden Gesetzentwurfes beim 

Deutschen Bundestag beschlossen. Dieser Gesetzentwurf ist aufgrund des 

Grundsatzes der Diskontinuität erledigt (§ 125 S. 1 Geschäftsordnung des 
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Deutschen Bundestages). Er bedarf einer erneuten Einbringung (sog. „Reprise“), 

wenn er in der neuen Legislaturperiode beraten und verabschiedet werden soll. 


